
Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungen -

  
Tagesordnung II Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 31. Januar 2024

Vorlagen-Nr. 23-V-34-0005

Neues Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt Wiesbaden

Beschluss Nr. 0014

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen: 

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Standortkonzept „Alles aus einer Hand“ mit Urteil 
des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 20. Januar 2023, rechtskräftig seit 28. Februar 2023 
(Anlage 2 zur Sitzungsvorlage), für rechtswidrig erklärt wurde.

2. Das Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt Wiesbaden „Alles 
aus einer Hand“ aus dem Beschluss Nr. 0224 vom 21.Juni 2018 (Anlage 1 zur 
Sitzungsvorlage) wird aufgehoben.

3. Das Standortkonzept für die Altkleidersammlung neu (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage), gültig ab 
01.04.2024, wird umgesetzt.

(antragsgemäß Magistrat 23.01.2024 BP 0036)

Tagesordnung II 

Wiesbaden,     .02.2024

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender


	Die Stadtverordnetenversammlung
	Tagesordnung II Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 31. Januar 2024
	Neues Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt Wiesbaden

